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Protokollerklärungen der Länder  
zum Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

 
Protokollerklärung des Freistaates Bayern, des 
Landes Hessen, des Freistaates Sachsen, des Landes 
Sachsen-Anhalt und des Saarlandes 

Die Länder sind der Auffassung, dass Geschäftsführer 
der kommunalen Spitzenverbände, die weisungsgebun-
den sind, nicht unter den Begriff der Leitungsebene im 
Sinne des § 19a Abs. 3 Satz 1 Ziffer 5 des ZDF-
Staatsvertrages zu subsumieren sind. 

 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg,  
Berlin, Brandenburg, der Freien Hansestadt  
Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg,  
der Länder Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und des Freistaates Thüringen 
Die Länder nehmen in Aussicht, abweichend von § 21 
Abs. 7 des ZDF-Staatsvertrages die Zusammensetzung 
des Fernsehrates bereits rechtzeitig vor Ablauf der 
nächsten Amtsperiode dahingehend zu überprüfen, ob 
weiterer Optimierungsbedarf bezüglich der Pluralität 
dieses Gremiums besteht, dies mit Blick auf eine Be-
rücksichtigung der Beschlussfassung von verschiede-
nen Landesparlamenten. 


